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533 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates (VI.GP .) 
; , 

Bericht 
des Ausschusses für Verfassung und Verwaltungsreform, 

über die Regierungsvorlage (511 der Bei­
lagen): Bundesgesetz über die Schaffung' von 
Ehrenzeichen für Verdienste um die Repu-

blik österreich. ' 

Der Ausschuß für Verfassung und Verwal­
tungsreform hat sich in seiner Sitzung vom 
28. März 1952 in 'Anwesenheit des Bundes­
kanzlers_Dr: h c. lng. Fi g 1 mit der genannten 
Regierungsvorlage befaßt. 

" Bereits mit Bundesgesetz vom 4. November 
1922, BGBl. Nr. 16/1923, wurde ein Ehren­
zeichen füryerdienste um die Republik Öster­
reich. geschaffen. Mit Einführung der deutschen 
Rechtsvorschriften während der Besetzung 
Österreichs sind alle österreichischen Rechts­
normen über Ehrenzeichen und Ehrenmedaillen 
außer Kraft gesetzt worden. 

Die Frage der Wieder'~inführung von Ehren­
zeichen ist <;lurch ein Erkenntnis des Verfas­
sungsgerichtshofes vom 12. Dezember 1950, 
kundgemaeht im Bundesgesetz BGBl. Nr. 46/ 
1951, dahingehend erklärt worden, daß die 
Schaffung von Ehrenzeichen für Verdienste um 
die Republik Österreich und für Verdienste auf 
Sachgebieten, die in der Vollziehung Bundes­
sache sind, der Bundesgesetzgebung zusteht. 

Durch die Schaffung solcher Ehrenzeichen ist 
im weitgehenden' Maße die Möglichkeit gegeben, 
aus besonderen Anlässen und für besondere Ver­
dienste österreichischen Bundesbürgern eme 
Würdigung zuteil werden zu lassen. 

Im, übrigen ist der ~Wunsch nach solchen 
Ehrenzeichen sowohl in der öffentlichkeit als, 
aum in deh Ausschüssen des Nationalrates 

Geisslinger, 
Beridlte fS<taJttler. 

wiederholt lautgeworden. Sollte sich das Be­
diirfnis ergeben, für Verqienste auf Sachgebieten, 
die in der Vollziehung Bundessache sind, und die, 
sich nicht gleichzeitig auch als Verdienste um die 
BundesrepubIlk darstellen, Ehrenzeichen zu 
schaffen, so wird es Aufgabe von künftigen ein­
zelnen GesetzgebungsakteI:l sein müssen, hiefür 
entsprechende' Normen aufzustellen. 

An der pebatte beteiligten sich außer dem' 
Berichterstatter die Abgeordneten Fr i s c h, 
G r u b hof e r, H 0 r n, Lud w i g, M a r k, 
Dr. Pfeifer, Dr. Pi t t e r mari n,Doktor 
Ton eie sowie der Bundeskanzler Dr.' B. c. 
lng. F i g 1, der auf Befragen die Erklärung ab­
gab,. daß die Ehrenzeichen in das Eigentum. des 
,Ausgezeichrieten übergehen werden. 

Auf Grund eines gemeinsamen Antrages der 
Abgeordneten Dr. P i t t e r man n und P r i n­
k e wurde vom Ausschuß der Beschluß gefaßt, 
dem Gesetzentwurf einen neuen § '4 einzufügen, 
wonach die in dr;:n §§ 2 und 3 erwähnten Ver­
ordnungen der Zustimmung des Hauptausschusses 
des Nationalrates bedürfen. 

Im übrigen wurde vom Ausschuß für Verfas­
sung und Verwaltungs reform der Beschluß ge­
faßt, dem Nationalrat die 'außer der oben-' 
erwähnten Einfügung unveränderte Annahme 
des von der Bundesregierung 'vorgelegten Gesetz­
entwurfes zu empfehlen. 

Somit stellt der Ausschuß den An t rag, der 
Nationalrat wolle dem an g e s'c h los' sen e n 
Ge set zen t w u r f die verfassungsmäßige Zu­
~timmung erteilen. 

Wien, am 28. März 1952. 

Probst, 
Obmann. 

:j. 
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Bundesgesetz vom 1952 Verordnung sind insbesondere Bestimmungen 
über die Schaffung, von Ehrenzeichen für über die Stufen, in denen das Ehrenzeichen ver~ 

Verdienste um die Republik österreich. lichen wird, sein Aussehen, die Art des Tragens 
Der Nati~nalrat hat beschlossen: desselben, das Verleihungsdiplom, das Eigentum 

hieran und die Rückstellung nach dem Tode des 
Beliehenen zu. treffen. ' § 1. (1) Verdienste· österreichischer Staats~ 

bürger um die Republik österreich werden 
, durch Verleihung von Ehrenzeichen gewürdigt. § '3. Für die I Verleihung des Ehrenzeichens 

(2) Die Ehrenzeichen können nach Größe und wird eine Verwalturigsabgabe nach Maßgabe der 
Art der Verdienste abgestuft werden. Bestimmungen des § 78 A VG. 1950 erhoben. Die 

(3) Der Bundespräsident verleiht die Ehren~ Bundesregierung ist ermächtigt, die Art der Ein~ 
zeichen auf Vorschlag der Bundesregierung. hebung durch Verordnung zu 'regeln. In der 

(4) Der Bundespräsident ist auf Grund dieses Verordnung können auch Bestimmungen dar~ 
Bundesgesetzes mit dem Tage seiner Wahl für über getroffen werden, unter welChen Voraus~ 
Lebensdauer Besitzer derjenigey. Abstufu~g des' setzungen Befreiung von der Entrichtung der 
Ehrenzeichens, die nach den Bestimmungen des Verwaltungsabgabe gewäh:rt wird. 
Statutes für die höchsten um die Republik er-' § 4.-nie in' den §§ 2 und 3 erw,ähnten Ver­
worbenen Verdienste verliehen wird. Cirdnung~nbedürfeil der Zustimmung des Haüpt-

§ 2. Die Bundesregierung setzt das Statut für 
die "Ehrenzeichen. für Verdienste um die Re­
publik Osterreich" durch Verordnung fest. In der 

" 

/ 

ausschusses. 

§ 5. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist die Bundesregierung betraut. 

( 
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